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Baugesetz: 

Oberflächliche 
Regierungsvorlage 

(mö) - Wenn es in einer Gesetzes
vorlage kreuz und quer mit der 
Schreibweise und  mit den Ausdrük-
ken einher geht und Worte verwech
selt oder falsch gebraucht werden, 
die Ungenauigkeiten sich häufen, s o  
hat die Kritik daran nichts mehr mit 
Formalismus, sondern mit berechtig
ter Korrektur zu tun. Von Sorgfalt 
ist bei der Baugesetzesvorlage nicht 
viel zu verspüren. Dieser Vorwurf 
mass sich der Regierungschef gefal
len lassen. 

Kein Abgeordneter greift gerne 
<•Peinlichkeiten»• einer Regierungs
vorlage auf. Als Abgeordneter sollte 
man erwarten dürfen, dass eine Ge
setzesvorlage den bisherigen Gepflo
genheiten entspricht. Das war aber 
bei der Regierungsvorlage betreffend 

| die Änderung und Ergänzung des 
| Baugesetzes nicht der Fall. Sie zeug
te vielmehr von oberflächlicher Re-

\gierungsarbeit. Der Regierungschef 
es sich bei dieser Vorlage z u  

leicht gemacht. Es gibt keine Grün
de, die die vielen Mängel rechtferti

gen könnten, denn Zeit hätte man 
[genug gehabt. 

Der interessierte Bürger soll sich 
I anhand der Kritik selber überzeu
gen, ob diese Vorlage wirklich «so 
Ig»/» war, wiesie der Regierungschef 
| und die VU-Fraktion im Landtag 
I dargestellt haben. 

Neues Baugesetz: Die Gemeinden werden übergangen! 
Begründete Kritik an der Regierungsvorlage betreffend die Abänderung und Ergänzung des Baugesetzes 

iternationale 
[eisterkurse 

yöffnung a u f  Schloss Vaduz 
|\m kommenden Montag, den 11. Juli 

um 17.00 Uhr, wird I. D. Fürstin 
i im Rahmen eines Empfanges als 

isidentin des Ehrenkomitees die 
linternationalen Meisterkurse eröff-
|n. Bekannte Professoren von Musik

schulen in Österreich, Deutschland 
|d USA werden in den kommenden drei 
lochen die rund 80 Studentinnen und 
jodenten aus 14 Ländern unterrichten. 
[Für die einzelnen Fächer konnten fol-
Inde Dozenten gewonnen werden: 
pang: Kurt Equiluz (Staatsoper Wien); 
pgel: Michael Radulescu 
Musikhochschule Wien); 
po: Gerhard Mantel 
Musikhochschule Frankfurt); 
lockflöte: Hans Maria Kneihs 
Musikhochschule Wien); 
p m b l e :  Rudi Hofstötter 
Musikhochschule Wien); 
jfoinar: «Komponist und Interpret im 
|Jh.»: Ernst Krenek (USA). 

(Während die Leiter der  Instrumental
i s  alle schon öfters mitwirkten, kön-
P heuer zwei weltberühmte Persönlich-
p n  zum ersten Mal begrüsst werden: 
frgrosse Komponist, Dirigent und Mu-
^hriftsteller Ernst Krenek (USA) und 
'Tenor Kuit Equiluz, der auf vielen 
ihnen rund um die Welt zum Inbegriff 

|tar Gesangskultur geworden ist. 
I'n Laufe. der dreiwöchigen Meister
i n  werden von den Professoren und 
P aktiven Teilnehmern insgesamt 10 
Teerte durchgeführt werden. Im ersten 
Nert werden ehemalige Meisterkurs-
™ehmer, die inzwischen arrivierte 
"Ktler geworden sind, zu hören sein, 
®'ich das Emsemble «The little Kon-
' mit Gerd Lünenburger und Ulrike 

Puerhofer, Blockflöten, Wolfgang Ze-
f Cembalo und Marcy Zimmermann, 
P'a da Gamba. Sie werden am Diens
t e n  12. Juli um 20.15 Uhr  in der  

Kirche Vaduz-Ebenholz Werke 
"Marini, Fontana, Turini, Rossi, Lok-
lind Marais spielen. 

die weiteren Konzerte werden wir 
en nächsten Ausgaben verweisen. 

Etwa TA Stunden dauerte die Debatte in der Landtagssitzung vom letzten Mitt
woch zur Regierungsvorlage betreffend die Abänderung und Ergänzung des Bauge
setzes. FBP-Fraktioiissprecher Josef Biedermann beantragte aufgrund der materiel
len und formellen Mängel die Rückweisung der Regierungsvorlage und begründete 
seinen Antrag ausführlich (es stand im Volksblatt am 30. 6. 83). Nach beinahe 
15jähriger Vorarbeit durch Experten und die zuständigen Behörden sollte es nach 
Ansicht des FBP-Sprechers möglich sein, dem Landtag eine umfassende und brauch
bare Vorlage vorzuschlagen. «Da die Bürger unseres Landes durch das Baugesetz 
und seine Bestimmungen in direkter Weise wie kaum von einem anderen Gesetz 
betroffen sind, muss gerade dieses Gesetz besonders übersichtlich, verständlich und 
klar sein. Wir werden im «Volksblatt» heute und in den kommenden Ausgaben auf 
die kritisierten Mängel zurückkommen. 

Eine Vorlage mit Blick 
nach hinten 

Jedermann tritt für die Interessen der 
Gemeinden ein, wenn man ihn hört. So 
auch der Abgeordnete. Wenn aber im 
Landtag soviele sooft das gleiche sagen, 
dann ist es oft der Fall, dass sie nicht das 
gleiche meinen. Man wird hellhörig und 
geht der Sache auf den Grund. Erst recht 
sind Zweifel am Platze, wenn der Regie
rungschef soviel Worte gebraucht, um die 
Regierungsvorlage zu rechtfertigen, ins
besondere was das Verhältnis des Staates 
(Regierung) zu den Gemeinden anbe
trifft. Immer wieder kehrte in den Aus
führungen des Regierungschefs der Satz 
wieder, es sei bisher auch so gewesen. 
Das genügt aber nicht. Eine Regierungs
vorlage sollte nach vorne, und nicht nach 
hinten blicken. Sie sollte Verbesserungen 
bringen, sonst kann man es beim Bisheri
gen belassen und sich die Mühe einer 
Gesetzesvorlage ersparen. 

Bevormundung der 
Gemeinden 

Beispiele vermögen zu verdeutlichen, 
dass die Baugesetzesvorlage die Gemein
den auf Distanz hält und sie sogar in 
manchen Bereichen bevormundet. Neu 
werden die Gemeinden zum Erlass von 
Bauordnungen verpflichtet. Sie haben im 
Einvernehmen mit der Regierung 
Bauordnungen zu erlassen. Verfolgt man 
diese Bestimmung weiter, so stellt man 
plötzlich fest, dass dieses Einvernehmen 
nicht mehr vorausgesetzt bzw. nicht mehr 
da ist, wenn es um den Schutz des Orts
und Landschaftsbildes, von geschichtlich 
oder künstlerisch wertvollen Siedlungen 
oder Bauten oder bei beabsichtigter Aus
führung grösserer öffentlicher Bauten 
und Anlagen geht, denn in diesen Fällen 

kann die Regierung die Gemeinden an
halten, Gemeindebauordnungen und Zo
nenpläne aufzustellen, m.a.W. die Regie
rung kann den Gemeinden eine Gemein
debauordnung diktieren. Wo bleibt da 
das Einvernehmen? Warum diese Ab
kehr von der Gemeinde? Da hilft auch 
ein Hinweis auf die bisherige Regelung 
wenig, waren doch die Gemeinden bisher 
nicht zum Erlass einer Gemeindebauord

nung verpflichtet. Es entspricht nicht d e r  
Realität, wenn der Regierungschef sagt, 
die Gemeinden würden gerne in die Ver
antwortung der Regierung miteingebun
den. Das trifft schlichtweg nicht zu, weil 
man sie ihnen nicht gibt. Ein schlagender 
Beweis ist diese Baugesetzesvorlage. 
Traut man einer Gemeinde so wenig zu? 
Sind es nicht gerade die vorhin aufgezähl
ten Bereiche des öffentlichen Interesses, 
nämlich der Schutz des Orts- und Land
schaftsbildes, der Schutz von geschicht
lich oder künstlerisch wertvollen Siedlun
gen oder Bauten usw., die den Gemein
den Anlass sind, eine Gemeindebauord
nung zu erlassen? Wenn man dies am 
Anfang der Bestimmung voraussetzt, 
dass die Gemeinden in der Lage und ver
pflichtet sind, dies zu tun, dann kann man 
am Ende der Bestimmung nicht wieder 
davon abgehen. Eine solche Kehrtwen
dung ist unverständlich und hat auch kei
nen Sinn. 

Was gibt's derzeit Schöneres... 

warnst 
. . .  als sich bei dieser Hitze im kühlen Wasser zu tummeln und sich so eine 
angenehme Erfrischung zu  verschaffen! Besonders die Kinder nützen jetzt natür
lich jede Gelegenheit zu  einem Sprung ins kalte Nass. In der Schwimm- und 
Badeanstalt Mühleholz registrierte man gestern nachmittag rund 3500 Besucher, 
wovon allein rund 2500 Kinder. Die Wassertemperatur betrug 22 Grad, die 
Lufttemperatur 29 Grad. Da das hochsommerliche Wetterauch weiterhin anhalten 
dürfte, wird man im Mühleholz wohl kaum über mangelnde Besucherzahlen 
klagen können. (Bild: eddy) 

Es sind nicht mehr die 
Gemeinden von 1947 

Man hätte doch zumindest annehmen 
dürfen, die Regierungsvorlage orientiere 
sich nicht mehr, was die Gemeinden an
betrifft, am «Bisherigen», nämlich am 
Jahre 1947, als man das Baugesetz erliess. 
Damals galt auch ein anderes Gemeinde
gesetz. In der Zwischenzeit ist ein neues 
Gemeindegesetz (1959) erlassen worden. 
Die Gemeinden mit ihrem Behördenap
parat sind nicht mehr mit den Gemeinden 
von 1947 vergleichbar. Sie sind heute 
durchaus in der Lage, die Situation rich
tig zu erkennen und, wenn es das öffentli
che Interesse erfordert, mittels einer Ge
meindebauordnung und eines Zonenpla
nes einzuschreiten. Es braucht dazu nicht 
die Anhaltung durch die Regierung. War
um diese Einschränkung? Für den Erlass 
einer Gemeindebauordnung ist doch das 
öffentliche Interesse massgebend, das die 
Gemeinden selber zu beurteilen imstande 
sind. Es  müsste doch genügen, wenn das 
Gesetz die Gemeinden zum Erlass einer 
Bauordnung verpflichtet und nur im Fal
le, dass sie dieser Verpflichtung nicht 
nachkommen, ein Einschreiten der Re
gierung vorsehen, und nicht schon bevor 
die Gemeinde eine Bauordnung erlassen 

(Fortsetzung auf  Seite 2) 

Fussballtransfermarkt 1983 

Nichts 
Spektakuläres! 

Das Fussballtransfer-Karussell, 
das sich vor ein paar Jahren noch 
jährlich um diese Zeit mit «kostba
rer Fracht» munter drehte, scheint 
immer mehr zum Stillstand zu kom
men. Denn von Jahr zu Jahr gehen 
die Transferaktionen zurück, so 
dass man auch in diesem Jahr von 
liechtensteinischer Sicht nur sagen 
kann: Nichts Spektakuläres von der 
Front! Dem einen oder andern Ver
ein gelang es wohl einen «dickeren» 
Fisch an Land zu ziehen, aber im 
grossen und ganzen ist der Fussball
markt (auch hierzulande) völlig aus
getrocknet. Mehr darüber im Sport
teil dieser Ausgabe. 

AHV-Fonds hat um 37 Millionen Franken zugenommen 
Gesamtanlagen a u f  Ende des Berichtsjahres bei 316,2 Mio. Franken - Zustimmung des Landtages 

(hoe) - Wenn es um die AHV-Gelder, 
resp. um deren Anlage geht, wird der 
Bürger hellhörig. Er will genau wissen, 
wie die vielen Millionen verwaltet und wo 
angelegt werden. So hat der Verwal
tungsrat der Sozialanstalten jährlich dem 
Landtag Bericht zu erstatten, indem die 
Jahresrechnung, die Bilanz und der Ver
mögensausweis sowie die angefallene 
Verwaltungskostenrechnung zur Geneh
migung vorgelegt werden. Insgesamt darf 
audi das vergangene Geschäftsjahr als 
durchaus positiv bezeichnet werden. Der 
wachsende Trend der vergangenen Jahre 
hat sich erhalten. Der AHV-Fonds ist 
allein im Berichtsjahr 1982 um fast 37 
Mio. Franken auf 316,2 Mio. Franken 
angewachsen. 

Interessant ist dabei, dass die Anlage
erträgnisse allein 14,08 Mio. Franken 
ausmachen, was auf eine sehr solide und 
gewinnbringende Anlagepolitik schlies-
sen lässt. Die Durchschnittsrendite in 
Höhe von 4,73 Prozent die dabei erwirt
schaftet werden konnte, spricht für sich. 

AHV: Betriebsrechnung mit steigender 
Tendenz 

Die Beiträge der Versicherten betru
gen, im 29. Berichtsjahr 48,26 (Vorjahr 
'44,61) Millionen Franken. Eine Auftei
lung der Beiträge ergibt folgendes Bild: 
persönliche Beiträge pro 1982 insgesamt 

4,25 Mio., Arbeitnehmer/Arbeitgeber
beiträge 44,01 Mio. Franken. Die Be
triebsrechnung der AHV weist im vorlie
genden Geschäftsjahr im Vergleich zum 
Vorjahr bei Gesamteinnahmen von 68,70 
(Vorjahr 63,28) Mio. Franken weiterhin 
steigende Tendenz auf. Das gute Be
triebsergebnis von 37 (Vorjahr 35,31) 
Mio Franken ist der Beitragssteigerung 
von 14,08 (Vorjahr 13,07) Mio. Franken 
und dem erhöhten Staatsbeitrag zuzu
schreiben, heisst es im Geschäftsbericht 
der  Sozialanstalten. 

Auf  der anderen Seite stiegen aber 
auch die Gesamt-AHV-Leistungen an, 
nämlich von 27,9 auf 31,7 Mio. Franken. 
Der  Rentnerbestand stieg auf 3736 or
dentliche Rentenbezüger und auf 145 
ausserordentliche Rentenbezüger. 

Die Mindest- und Höchstansätze der 
Renten für Versicherte mit vollständiger 
Beitragsdauer betragen zur Zeit: 

Minimalrente Maximalrcntc 
Fr.  pro Monat  Fr. p ro  Monat  

Einfache Altersrente 620,- 1240.-
Ehepaar-Altersrente 930.- 1860.-
Zusatzrente 
für die Ehefrau 217.- 434. -
Witwenrente 496.- 992. -
Waisenrente 248.- 496. -

Im Rahmen der Rentenanpassung wur
den auch die Einkommensgrenzen für die 
Ergänzungsleistungen sowie die Blinden-
beihilfen erhöht. 

AHV-Gelder sind sicher angelegt 
Wir möchten hier auch einmal auf die 

Anlagepolitik der AHV näher eingehen. 
Bei den ihr anvertrauten Geldern des 
Bürgers geht es neben der sicheren Kapi-
talanalge auch darum, diese möglichst ge
winnbringend anzulegen. Das braucht 
viel Fingerspitzengefühl und Einfüh
lungsvermögen von Direktoren und 
AHV-Verwaltungsrat. Ein Blick auf die 
Anlageübersicht bestätigt dies: 

Bauland 2,99 Mio. (AHV investiert 
hier seit Jahren nicht mehr, um die Bo
denpreise nicht noch mehr hinaufzutrei
ben), Kassenobligationen bei der Liech
tensteinischen Landesbank- mit Laufzei
ten bis 1989 insgesamt 195 Mio. Franken, 
AHV-Darlehen an das Land Liechten
stein (Laufzeit bis 1991) 40 Mio. Fran
ken, Festgeldanlagen bei der Landesbank 
37 Mio. Franken, AHV-Fonds Konto 
Landesbank Nr. 220 000 07 total Fr. 
17 019 548,25, AHV-Kasse, ordentlicher 
Verkehr Fr. 10 321 095,45, übrige transi-
torische Aktiven A H V  (Guthaben) 
Fr. 7 867 230,15, Verwaltungsgebäude 
Gerberweg 5, Vaduz 1760 Franken, 

AHV-Darlehen an Verein für Abfallbe
seitigung 1 350 000 Franken, AHV-Dar
lehen an die Schlachtgenossenschaft 
1 392 000 Franken, AHV-Darlehen an 
die Gemeinden Liechtensteins 935 101.-, 
Appartementhaus Lettstr. 31, Vaduz 
220 500.-, AHV-Darlehen «Johan-
neum», Neu St. Johann Fr. 175 000 - ins
gesamt 316 037 144.95 Franken. 1981 wa
ren es 279 039 776.20 Franken. 

De r  Stand der Abrechnungspflichten 
stieg im Berichtsjahr 1982 auf 3463 Perso
nen. 1981 waren es noch 3326 Personen. 

Lohnende Kontrollen 
Dem Bericht ist auch zu entnehmen, 

dass die Anzahl der Kontrollen durch die 
AHV-Revisionsstelle 1982 zugenommen 
hat, nämlich auf 226 Kontrollen. 1981 
waren es 200, ein Jahr zuvor 152 Kontrol
len. Diese Kontrollen haben sich gelohnt, 
wie die Zahlen beweisen. Bei den 226 im 
Jahre 1982 durchgeführten Revisionsgän
gen sind Beitragsdifferenzen von mehr als 
einer halben Million Franken zum Vor
schein gekommen (Fr. 546 548.50). Die 
Lohndifferenzen (zuwenig/zuviel) abge
rechnete Löhne und Gehälter) erreichten 
fast die Summe von 4,9 Mio. Franken. 

(In einer der nächsten Ausgaben be
handeln wir den Bericht der  Invaliden
versicherung). 


